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1. Anlass/Hintergrund  

Die Gemeinde Panketal beabsichtigt am Standort einer Versuchsgartenanlage der Humboldt-

Universität zu Berlin im Innenbereich des Ortsteils Zepernick der Gemeinde einen Schulstand-

ort zu errichten und die Nutzung der hierfür ausgewählten Fläche bauplanungsrechtlich zu si-

chern.  

Auf dem seit Jahrzehnten als Versuchsgarten, Gehölzsammlung sowie zu Lehrzwecken genutz-

ten Anlagengelände existieren Bereiche, in denen Versuche mit in Reihen gepflanzten Gehöl-

zen (Versuche zur Erzeugung „klimafitter“ Eichen durch Hybridisierung, von gegenüber dem 

Eschentriebsterben resistenten Eschen sowie von Weiden mit geeigneten Salicylsäure-

Gehalten) erfolgen. Des Weiteren kommen schwachwüchsige bis hin zu parkartigen Gehölz-

sammlungen im Stil eines Arboretums vor. Auch existieren Gebäudestrukturen und Scherrasen. 

Dazu wurde ein Artenschutzbeitrag (IBE 2020/20211) erstellt. Dieser thematisiert u. a. das po-

tentielle Vorkommen geschützter europäischer Brutvogelarten und der Zauneidechse (Lacerta 

agilis), wobei für letztere bereits der Nachweis eines Individuums ebenso vorlag und arten-

schutzfachlich diskutiert wurde. Es wurden in Frage kommende Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen (= continuous ecological functionality-measures ~ sog. vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen/Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion) besprochen. Diese sehen 

vor, zum Schutz potentieller Brutvögel die Baumaßnahme im Winterhalbjahr vorzunehmen bzw. 

dort beginnen zu lassen oder alternativ mit Hilfe brutzeitlicher Kontrollen im Rahmen einer Öko-

logischen Baubegleitung gegebenenfalls einzelne Bauabschnitte freizugeben, in denen nach-

weislich keine Brutaktivitäten stattfinden. Sofern Arten mit dauerhaft geschützten Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten betroffen sind, ist entsprechend im Vorfeld zu kompensieren. 

Zum Schutz potentiell ganzjährig in den Baufeldern vorkommender Zauneidechsen wurden ge-

mäß IBE (2020/2021) der Abfang und die Umsiedlung in ein Ausgleichshabitat in Erwägung 

gezogen.  

Um Gewissheit über tatsächlich gegebene Vorkommen von Brutvögeln und Zauneidechsen im 

Geltungsbereich zu erlangen und diese belastbar artenschutzfachlich zu analysieren und zu 

beplanen, sind jedoch Kartierungen in den art- bzw. artengruppenspezifischen Aktivitätsperio-

den nötig. Mit der Beauftragung der Kartierungen im Anschluss eines Vor-Ort-Termins der an 

der Planung Mitwirkenden und Behörden, u. a. mit der zuständigen unteren Naturschutzbehör-

de (UNB) am 3. September 2020 war entsprechend eine Bearbeitung erst wieder in der Aktivi-

tätsperiode 2021 möglich. 

Der hiermit vorliegende Untersuchungsbericht legt Methoden und Ergebnisse der Brutvogel- 

und Zauneidechsenkartierung dar (Kapitel 3). In Ergänzung zu IBE (2020/2021) soll auf Grund-

lage dieser Ergebnisse der Artenschutz zum Vorhaben für die hier näher untersuchten Arten 

nach Möglichkeit abschließend betrachtet werden (Kapitel 4). Für die übrigen in IBE 

(2020/2021) untersuchten Arten/Artengruppen ergibt sich kein weiterer Diskussionsbedarf. 

 

1 INGENIEURBÜRO DR. ECKHOF GMBH (IBE 2020/2021): Artenschutzfachbeitrag für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 30P "Ladestraße - Elbestraße" der Gemeinde Panketal i. V. m. dem aktuell dazu vorliegenden Nut-
zungskonzept, November 2020, redaktionell ergänzt April 2021, 33 S. 
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2. Landschaftsstruktur am Standort sowie Eckpunkte der Vorhabenpla-
nung 

Die durch das Vorhaben betroffenen Habitatstrukturen, i. V. m. der herrschenden Standortfakto-

renkonstellation sowie bemerkenswerte Details der Vorhabenplanung wurden in IBE (2021) so-

wie auch in der Biotopkartierung (IBE [20202]) ausführlich analysiert. 

Bemerkenswert ist dabei, dass die Gartenleitung bereits seit dem zurückliegenden Winter Ge-

hölze aus der Pachtfläche (ca. 3/4 des Geltungsbereichs) in die verbleibende Eigentumsfläche 

der HU im Geltungsbereich (übriger Bereich um die Gebäude zwischen Hauptweg und süd-

westlicher Geltungsbereichsgrenze - vgl. dazu etwa weiße Fläche in Abbildung 3) versetzt. Die 

Maßnahme umfasst je nach Größe der Gehölze auch den Einsatz „schwerer Technik“ und dau-

ert noch an. Während der Kartierung füllten sich daher die ehemaligen Freiflächen um den Ge-

bäudekomplex mit umgepflanzten Exemplaren, die regelmäßig zu bewässern sind, während in 

der Pachtfläche Gehölze verschwinden und stattdessen teils tiefe Gruben zurückbleiben. 

3. Kartierungen 

Termine 

Nachfolgend wird auf die Untersuchungen zum Vorkommen von Brutvögeln und Zauneidechsen 

eingegangen. Die Begehungstermine erstreckten sich über die wesentlichen Aktivitätszeiträume 

der in Frage kommenden Arten von September 2020 bis Juni 2021 (vgl. Tab. 1). 

Tabelle 1: Kartiertermine, Witterung und untersuchte Artengruppen  

Termine Uhrzeit Witterung Artengruppe 

1 3. Sept. 12:30 - 16 Uhr 
sonnig - heiter, spätsommerlich warm, schw. win-
dig, trocken, ca. 23°C 

Zauneidechse 

2 31. März 15 - 17 Uhr 
sonnig, frühlingshaft warm, schw. - mäß. Wind aus 
S, ca. 20°C 

Brutvögel, 

Zauneidechse  

3 15. April 13 - 15 Uhr 
stark bewölkt - bedeckt, rel. kühl, schw. - mäß. 
Wind aus W, ca. 6°C 

Brutvögel, 

Zauneidechse  

4 28. April 17 - 23 Uhr 
heiter, mild, schw. - mäß. Wind aus O, ca. 15 - 
10°C 

Brutvögel, 

Zauneidechse  

5 29. April 5:30 - 9 Uhr 
stark bewölkt - bedeckt, trüb, Phasen m. leichtem 
Regen, mild, schw. Wind aus W, ca. 10 °C 

Brutvögel,  

Zauneidechse  

6 19. Mai 17 - 23 Uhr 
heiter, rel. kühl, trocken, anfangs mäß. Wind aus 
W, ca. 15 - 10 C 

Brutvögel,  

Zauneidechse  

7 20. Mai 5 - 9:30 Uhr 
anfangs bedeckt und Niesel, dann heiter - wolkig 
und trocken, schw. - mäß. Wind aus W, rel. kühl, 
ca. 10 - 15 °C 

Brutvögel,  

Zauneidechse  

8 8. Juni 17 - 22:30 Uhr 
sonnig - heiter, schw. windig aus O, warm, tro-
cken, ca. 25 - 18 °C 

Brutvögel,  

Zauneidechse  

9 9. Juni 5 - 9:30 Uhr 
sonnig, schw. windig aus O, warm, trocken ca. 15 - 
25 °C 

Brutvögel,  

Zauneidechse  

 

2 INGENIEURBÜRO DR. ECKHOF GMBH (IBE 2020): Biotopkartierung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
30P "Ladestraße - Elbestraße" der Gemeinde Panketal, November 2020, 7 S.+ Anhang. 
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Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst den Geltungsbereich des B-Plans (vgl. Abbildung 1) 

sowie für die Brutvögel die sich ringsum anschließenden Bereiche, die nicht unmittelbar vom 

Vorhaben betroffen sind, in einem Puffer von ca. 50 m. 

 

Abbildung 1: Luftbild (© GeoBasis-DE/LGB 2021) mit Darstellung des zu betrachtenden Gel-
tungsbereichs und der darin befindlichen sowie der sich anschließenden Land-
schaftsstruktur (Strukturen aktuell teilweise überprägt) 
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3.1 Avifauna  

3.1.1 Methodik 

Die hier angewandte Revierkartierung ist die genaueste Standard-Erfassungsmethode und lie-

fert relativ exakte Siedlungsdichtewerte bei vergleichsweise hohem Arbeitsaufwand (SÜDBECK 

et al. 2005)3. Die Methode [Revierkartierung nach SÜDBECK et al. (2005)] wurde ansatzweise mit 

der Methode der Nestersuche kombiniert [vgl. dazu z. B. BIBBY et al. (1992)4 und FLADE 

(1994)5]. 

Die Erfassung erfolgte für alle Brutvögel flächendeckend für das gesamte UG an den in 

Tabelle 1 angegebenen Terminen. Die Kartiertermine umfassten aufgrund der relativ 

überschaubaren Größe des UG auch längere Ansitz-/Verweilphasen. Die damit gegebene hohe 

Präsenz im UG - höher als die Methode gewöhnlich vorsieht - bietet den Vorteil, weniger 

auffällige Arten besser zu erfassen oder auch an Terminen mit suboptimaler Witterung noch 

vergleichsweise gute Ergebnisse zu erzielen, birgt jedoch das Risiko der Überschätzung des 

Brutvogelbestands durch Doppelerfassungen aufgrund von Ortswechseln bereits erfasster 

Reviervögel. Dieses Risiko galt es daher stets zu berücksichtigen. 

Bei den Begehungsterminen wurden alle anwesenden Individuen mit Revier anzeigendem Ver-

halten (Gesang, Warnrufe, Revierkämpfe, Tragen von Futter, Kopula sowie Niststätten) erfasst. 

Dies beinhaltete auch eine Horstsuche im unbelaubten Zustand der Bäume im UG. 

Die höchste Gesangsaktivität der meisten Arten liegt dabei in den frühen Morgenstunden. Am 

Abend erreichen jedoch viele Arten unter diesen ein zweites Aktivitätsmaximum, während mit 

dem Anbruch der Nacht das Spektrum der nachtaktiven Arten Revier anzeigendes Verhalten 

äußern. 

Als Reviere in die Ergebniskarte aufgenommen wurden i. a. R. entsprechende Aktivitäten einer 

Art an mind. drei Terminen am potentiellen Revierstandort, sofern zwischen zwei Terminen 

mind. eine Woche Abstand lag (Ausweisung von Papierrevieren). Wie allgemein üblich, wurden 

Arten, die traditionell spät im Brutgebiet erscheinen (z. B. Neuntöter, Rohrsängerarten, Pirol und 

Gelbspötter), ab zwei Feststellungen und besonders unauffällige Arten (z. B. Wachtel und Reb-

huhn) bei in Frage kommender Habitatstruktur ab einer Feststellung als Reviervögel aufge-

nommen.  

In der Ergebniskarte wurde den Artkürzeln, welche jeweils ein entsprechendes Papierrevier 

verorten, ein weiterer Buchstabencode hinzugefügt. Dieser kennzeichnet das Verhalten, das zur 

Papierreviervergabe geführt hat. Eindeutig ist die Lage beim Code N (= Nest), welcher einen 

erfassten Neststandort mit der entsprechend aktuell gegebenen Nutzung einer Art kennzeich-

net. Weniger eindeutig ist die Situation, wenn A (=Aktivitätsschwerpunkt) auf Reviere, jedoch 

damit nicht automatisch auf dort zu verortende Niststätten hinweist.  

 

3  SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (Hrsg.; 2005): Me-
thodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell 

4  BIBBY, C. J., BURGESS, N. D. & HILL, D. A. (1992): „Bird Census Techniques“. Academic Press. London - San Diego - 
New York - Boston - Sydney - Tokyo - Toronto. 

5  FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für den Gebrauch vo-
gelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW Verlag. Eching. 
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3.1.2 Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung sind in Tabelle 2 mit spezifischen Häufigkeiten, Schutz- 

und Rote-Liste-Status (vgl. LfU [2019]6 und DRV & NABU (2015)7) sowie in der Karte im An-

hang 1 dargestellt. Es können folgende Resultate zusammengefasst werden: 

Es handelt sich um ein typisches Spektrum relativ häufiger Arten, das in mit Grünflächen inklu-

sive Gehölzbeständen strukturierten Siedlungsbereichen regelmäßig anzutreffen ist, jedoch 

nach geltender Rechtsauffassung zu schützen ist. Dieses umfasst unter Berücksichtigung fest-

gestellter Randreviere 35 Arten mit insgesamt 97 Revieren. Alle Arten sind besonders ge-

schützt. Streng geschützt sind die beiden Eulenarten (Waldkauz und Waldohreule), Grünspecht 

und Schwanzmeise, die alle jedoch ihre Kern- bzw. Bruthabitate außerhalb des Geltungsbe-

reichs haben.  

Auffällig ist die Dominanz der Gehölzbewohner im UG. Die höchsten Siedlungsdichten wurden 

in Bereichen mit hohen Gehölzdeckungsraten erreicht. In den offenen Bereichen oder solchen 

mit geringer Gehölzdeckung bzw. wenig oder schwach wüchsigen Gehölzkulturen waren keine 

in Frage kommenden, am Boden brütenden Offen-/Halboffenlandarten vertreten. Stattdessen 

fanden sich einige, teilweise auch außerhalb des UG siedelnde Individuen zur Nahrungssuche 

am Boden ein (Star, Singdrossel, Amsel, Grünspecht, Ringeltaube, Nebelkrähe, Elster, Eichel-

häher, Haus- und Gartenrotschwanz, sowie Haus- und Feldsperling).  

Im Komposthaufen des Versuchsgarten sowie in dem des benachbarten Friedhofs befanden 

sich jeweils diesjährige Fuchsbauten mit jeweils mehreren Welpen. Die Tiere waren bei 

nahezu jedem der Termine im UG präsent. Möglicherweise hatte diese hohe Fuchsdichte auch 

Auswirkungen auf die Gilde der am Boden- bzw. bodennah brütenden Arten im UG. Jedenfalls 

war deren Siedlungsdichte (auch die der am Boden oder bodennah brütenden Gehölzarten) 

ziemlich gering. 

Es ist nicht auszuschließen, dass einige aufgrund der Methode ermittelten Papierreviere, die 

auf Grundlage ihres Aktivitätsschwerpunkts verortet wurden, nicht im unmittelbaren Umfeld ih-

ren Brutplatz/Neststandort hatten und möglicherweise auch außerhalb des UG brütende Nah-

rungsgäste unter diesen waren (vgl. Kap. 3.1.1 sowie auch Methodendiskussion u. a. in SÜD-

BECK et al. [2005] und FLADE [1994]). Zu nennen sind beispielsweise die Meisen. Für diese war 

nicht immer eine potentiell geeignete Bruthöhle im Umfeld von Bereichen mit gehäufter Regist-

rierung erkennbar. Das Risiko der systematischen Überschätzung des Brutbestands war oft 

auch dann gegeben, wenn Nahrungsgäste nicht direkt an-/abflogen, sondern zunächst bei-

spielsweise umliegende Gehölzstrukturen aufsuchten (und dort sangen). Im Idealfall wurden 

Beobachtungen nur dann gewertet, wenn nach Möglichkeit dort auch ein potentielles Bruthabi-

tat ermittelt werden konnte. Im Zweifelsfall wurde jedoch immer für das Papierrevier entschie-

den.  

 

6  LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG (LFU 2019): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 
2019. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 28 (4), Beilage, 232 S. 

7  DEUTSCHER RAT FÜR VOGELSCHUTZ & NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (DRV & NABU 2015): Rote Liste der Brut-
vögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52.176 S. 
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3.2 Zauneidechse 

3.2.1 Methodik 

Habitate der Zauneidechse (Lacerta agilis) sind in der Kulturlandschaft regelmäßig Waldränder, 

Bahndämme und andere trockene, lichte Saumstrukturen sowie Wiesen und Heiden bis weit in 

die Siedlungsbereiche hinein. Optimal ist ein Habitatmosaik mit sowohl spärlichen als auch de-

ckungsreichen, krautigen Vegetationsbereichen, wenig Gehölz, offenen Sandflächen zur Eiab-

lage und exponierten Sonnplätzen, wie z. B. Stein- oder Holzhaufen. Letztere eignen sich auch 

als Winterquartiere. Erfahrungsgemäß kann die nahezu flächendeckend die Messtischblätter 

Brandenburgs besiedelnde Zauneidechse auch unbefahrene Saumstrukturen und Freiflächen 

im Bereich landwirtschaftlicher Produktionsstandorte, wie z. B. besonnte, gut grabfähige Bö-

schungen, besiedeln. 

Bei den in Tabelle 1 genannten Terminen zur Zauneidechsenkartierung wurden die im Gel-

tungsbereich vorhandenen Strukturen, denen ein Habitatpotential für die Art beizumessen ist, 

auf eine tatsächliche Besiedlung untersucht. Dies waren gut besonnte, meist weniger gepflegte 

Bereiche des Geltungsbereichs. Die unbestockten Flächen, aber auch die Bereiche zwischen 

den Gehölzreihen bestockter Flächen waren meist von kurzrasiger Grasvegetation gekenn-

zeichnet. Das größte Habitatpotential wiesen noch die Säume entlang der Einfriedung des Ver-

suchsgartens auf, wenn diese durch Altgrasvegetation gekennzeichnet waren - besonders 

wenn die Grenze des Versuchsgartens ein Maschendrahtzaun bildete und sich an diesen au-

ßerhalb ruderales Offenland mit weniger üppiger Vegetation anschloss. Hier ist im Nahbereich 

des Geltungsbereichs der nördlich tangierende Bahndamm als potentielle Ideal- und Quellhabi-

tatstruktur für eine potentielle Besiedlung des Geltungsbereichs auszumachen.  

Jedoch sind z. T. auch die Reihen, in denen die Gehölze kultiviert sind, innerhalb des Ver-

suchsgartens von Altgras geprägt, da innerhalb der Reihen nicht gemäht wird. Dann ist meist 

auch eine geringere Gehölzdeckung gegeben, die einen besonnten Boden für lichtbedürftige 

Gräser und somit ein gewisses Habitatpotential für die wechselwarmen Reptilien ermöglicht. Bei 

den beiden Begehungen im Juni waren jedoch bereits nicht mehr alle Bereiche zwischen den 

Reihen regelmäßig gemäht. 

Für die Kartierung wurden in entsprechenden Bereichen potentielle Sonnplätze mit dem Fern-

glas überprüft, bevor diese und die umliegenden Strukturen aus der Nähe mit Augenmerk und 

Gehör auf flüchtende Tiere kontrolliert wurden. Stets wurde unter vorhandenen Steinen, Bret-

tern und Müllfragmenten nachgesehen. 

Bei den in Tabelle 1 genannten Terminen und dem angegebenen Zeitfenster wurde hierfür pri-

mär die Zeit des Vormittags, nach der morgendlichen Brutvogelkartierung und vor gegebenen-

falls eintretender Mittagshitze genutzt. Je nach Witterung wurden auch nachmittägliche bis 

frühabendliche Kartierungen als Kontrolltermine gewertet. 
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3.2.2 Ergebnisse 

Bei der am 03.09.2020 erfolgten Kartierung (= 1. Termin) wurde ein adultes Exemplar der Art 

(Weibchen bzw. Männchen im Schlichtkleid) am Zaun zum o. g. benachbarten Flurstück 334/1 

(zum Zeitpunkt der Spätsommererfassung September 2020 als Baustelleneinrichtung von der 

Deutschen Bahn genutzt - vgl. Abb. 2 - bei Beginn des zweiten Kartierzeitfensters im März 2021 

war die Fläche bereits geräumt und wieder als Park-and-Ride-Parkplatz in Nutzung) festgestellt.  

Bei Termin 2 im Frühjahr 2021 erfolgte an gleicher Stelle wieder eine Sichtung, möglicherweise 

desselben Individuums. Dies waren die einzigen Funde in der gesamten Kartierung. Denn we-

der im Umfeld dieser bekannten Fundstelle noch in den übrigen Bereichen des B-Plans mit Ha-

bitatpotential konnten abermals bzw. überhaupt Eidechsen festgestellt werden. 

 

 

Abbildung 2: Zauneidechsenfund im September 2020 im Geltungsbereich [Zaun zum be-
nachbarten Flurstück 334/1 a. d. Elbestraße - Luftbild (© GeoBasis-DE/LGB 
2020)] 

Aus den Kartierergebnissen leitet sich ab, dass zu Beginn der Kartierung ein randliches Vor-

kommen gegeben war. Vermutlich wurde dieses jedoch aufgegeben, was aufgrund der mittler-
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weile gegebenen Störungsintensität durch die intensive Nutzung des Park-and-Ride-

Parkplatzes sowie der mittlerweile fehlenden Deckung durch den Rückbau der Container der 

ehemals dort ansässigen Baustelleneinrichtung i. V. m. der Wiederaufnahme der Pflege der 

Grünflächen in diesem Bereich zu erklären sein könnte. Demnach ist aktuell von keiner Besied-

lung des Geltungsbereichs auszugehen. 

4. Artenschutzfachlicher Befund  

Die Notwendigkeit der Kartierung einzelner Arten/Artengruppen konnte erst zum Zeitpunkt des 

o. g. Vor-Ort-Termins mit der zuständigen UNB abschließend erörtert und beauftragt werden. 

Anhand der hiermit vorliegenden Ergebnisse der Kartierungen der Brutvögel und Zauneidech-

sen können kurzfristig erfolgende Eingriffe nun gezielt artenschutzfachlich bewertet und gege-

benenfalls Maßnahmen benannt werden. Grundlage ist das vorliegende Nutzungskonzept der 

Gemeinde Panketal für den Standort (vgl. Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Nutzungskonzept (Stand August 2021) der Gemeinde Panketal für den Standort 

4.1 Artenschutzfachliche Bewertung der Brutvögel im UG 

In Hinblick auf die Brutvogelrevierkarte (vgl. Anhang 1) ist festzustellen, dass für die meisten 

innerhalb des Geltungsbereichs ermittelten Reviere kein Beeinträchtigungspotential erkennbar 

ist, da diese nach Abbildung 3 in nicht von Eingriffen betroffenen Bereichen brüteten:  

Dies betrifft die Reviere im Nadelholzquartier, in den Gehölzen und Gebäuden außerhalb der 

Einfriedung des Versuchsgartens und im Bereich der Eigentumsfläche der HU mit Gebäuden 

und Gehölzen (ca. weiße Fläche in Abbildung 3). 

Für die Eingriffsbereiche mit Gehölzen ergeben sich die im Artenschutzbeitrag (IBE 2020/2021) 

beschriebenen Vermeidungsmaßnahme-Optionen (Bauzeitenregelungen, Kontrollen unmittel-

bar vor Baufeldberäumung, gegebenenfalls abschnittsweise Bebauung mit ökologischer Bau-

begleitung). Ratsam ist die Baufeldberäumung/Gehölzbeseitigung außerhalb der Brutzeit 
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nach § 39 BNatSchG (Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar) vorzunehmen, sofern sich 

ein zeitnaher Baubeginn abzeichnet.  

Für die im Geltungsbereich befindlichen vorhandenen und verbleibenden Gebäude der HU er-

geben sich langfristig Ertüchtigungsarbeiten oder geringfügige bauliche Veränderungen, die 

nicht im Zusammenhang mit dem geplanten Schulbau zu sehen sind, jedoch im Rahmen des B-

Plans berücksichtigt werden sollen. Dies kann Auswirkungen auf eventuell dort siedelnde, Ge-

bäude bewohnende Vogelarten (und Fledermäuse, vgl. dazu IBE 2020/2021) haben. Im Ergeb-

nis der durchgeführten Kartierung befinden sich Brutreviere von Höhlenbrütern, die auch Ge-

bäudenischen als Bruthabitatstruktur nutzen (Haussperling, Star, Hausrotschwanz) im Umfeld 

der Gebäude. Die genauen Neststandorte konnten häufig nicht ermittelt werden. Niststätten 

dieser Arten sind über die Brutzeit hinaus geschützt und deshalb gegebenenfalls, sollten diese 

durch die Arbeiten an den Gebäuden in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, zusätzlich zur 

o. g. Vermeidungsmaßnahme durch CEF-Maßnahmen zu kompensieren (Nistkästen). 

Deshalb sind die dann anstehenden Baumaßnahmen hinsichtlich der Möglichkeit der Beein-

trächtigung zu prüfen und gegebenenfalls artenschutzfachliche Kontrollen betroffener und in 

Frage kommender Strukturen, wie Fassadenverblendungen, Dachböden usw., zu veranlassen. 

Sollten Altbäume im Grenzbereich des Geltungsbereichs durch Eingriff betroffen sein, ist analog 

zu verfahren, da hier ganzjährig geschützte und deshalb kompensationspflichtige Höhlen exis-

tieren und in Frage kommende Arten, wie Meisen, Sperlinge und Stare im Umfeld festgestellt 

wurden. 

Für manche Brutvogelarten, deren Bruthabitatstruktur nicht direkt von Eingriffen betroffen ist, 

sowie auch von Nahrungsgästen können sich bau- und nutzungsbedingte Störungen sowie der 

Habitatstrukturwandel innerhalb des Geltungsbereichs vom wenig frequentierten aktuellen Ver-

suchsgarten über die bevorstehende Phase massiver Bautätigkeit, bis hin zum in Nutzung be-

findlichen Schulstandort auf die künftige Besiedlung auswirken. Arten, die aktuell die offenen 

und halboffenen Bereiche mit Grasvegetation zur Nahrungssuche nutzen, wie Stare und auch 

die festgestellten streng geschützten Eulen sowie der Grünspecht, können künftig weniger auf 

den Geltungsbereich zurückgreifen. Da Arten mit derartigen Präferenzen meist über größere 

Aktionsradien verfügen (nach FLADE [1994] Grünspecht: 8 - 100 ha, Waldkauz: < 20 - 50 (75) 

ha, Waldohreule: < 150 - 600 ha) und sich im Umfeld des Geltungsbereichs noch weitere Grün- 

und Ruderalflächen (Gärten, Friedhof, Grünland, Bahndamm) befinden, ist eine Beeinträchti-

gung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte nicht ersichtlich. Für die Arten wirken sich auch die 

grünordnerischen Festsetzungen des B-Plan-Vorentwurfs innerhalb des ca. 1 km entfernt öst-

lich befindlichen zweiten Geltungsbereichs (Panke-Aue) positiv aus. 

Hilfreich ist zudem die beim zweiten Vor-Ort-Termin der an der Planung Mitwirkenden und Be-

hörden am 15. April 2021 mitgeteilte Absicht, das Nadelholzquartier zu erhalten und zu umzäu-

nen. Erst Letzteres wird angesichts der in den Schulpausen zu erwartenden Frequentierung 

dazu führen, dass die Struktur des Geltungsbereichs, in dem die meisten Brutreviere festgestellt 

wurden, als Bruthabitat auch wirklich attraktiv bleibt.  

Gemäß vorliegender Planzeichnung zum Vorentwurf des B-Plans sowie am zweiten Vor-Ort-

Termin kommuniziert, ist entlang der Nordostgrenze des Geltungsbereichs zum Friedhof ein 
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vorgelagerter Gehölzgürtel geplant. Dieser wirkt sich erwartungsgemäß positiv auf störungstole-

rante Arten aus und bietet Nahrungshabitatpotential und für einige besonders störungsunemp-

findliche Kulturfolger (Amsel, Ringeltaube) auch Bruthabitatpotential. Darüber hinaus reduziert 

die Struktur die Einwirkung visueller Reize in die dahinter befindlichen Gehölzbereiche des 

Friedhofs, in denen sehr hohe Siedlungsdichten festgestellt wurden.  

Diese Kompensationspflanzungen würden im Zusammenwirken mit den weiterhin vorhandenen 

umliegenden Habitatstrukturen dazu beitragen, dass die wenigen Freibrüter außerhalb des Na-

delholzquartiers im Geltungsbereich, die prinzipiell über variable Brutplätze verfügen, nach der 

Bebauung weiterhin eine Auswahl an Bruthabitatstrukturen am Standort vorfinden. 

Inzwischen ist gemäß vorliegender Planzeichnung vom 22.10.2021 nicht mehr vorgesehen, den 

Erhalt des Nadelholzquartiers textlich festzusetzen. Eingriffe in diesen Bereich werden zwar 

nicht angestrebt, können nun jedoch nicht mehr ausgeschlossen werden. In Hinblick auf das 

betroffene, nicht streng geschützte Artenspektrum ohne Rote-Liste-Status, welches im begrün-

ten Siedlungsbereich nicht selten und bei der Besiedlung von Gehölzbiotopen wenig speziali-

siert ist sowie aufgrund der umliegenden, weiterhin vorhandenen Habitatstrukturen ist sehr gut 

vorstellbar, dass die betroffenen Reviere hierhin abwandern, aber am Standort verbleiben kön-

nen. Um den Verbleib dieser jedoch einwandfrei sicherzustellen, ist bei der Umsetzung der 

textlich festgesetzten Maßnahme  

„Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)“ 

jedoch darauf zu achten, dass unter den zu erhaltenden Baumbestand dichtwüchsige, schat-

tenverträgliche Sträucher gepflanzt werden. An einheimischen Arten würden sich hier bei-

spielsweise Brom- und Johannisbeeren (Rubus, Ribes), Rote Heckenkirsche (Lonicera xyloste-

um), Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus laevigata), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Kor-

nellkirsche (Cornus mas), Holunder (Sambucus), Berberitze (Berberis vulgaris) und Pfaffenhüt-

chen (Euonymus europaeus) eignen. In Hinblick auf die gegebenenfalls verloren gehende, 

überwiegend nicht einheimische Koniferenstruktur sind auch nicht (gebiets-)einheimische Arten, 

wie Eibe (Taxus baccata), Mahonie (Mahonia aquifolium), Feuerdorn (Pyracantha) und 

Zwergmispelarten (Cotoneaster) in Betracht zu ziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eini-

ge Arten giftig sind und in den Hintergrund direkt an die Geltungsbereichsgrenze zu pflanzen 

sind.  
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4.2 Artenschutzfachliche Bewertung der Zauneidechse im Geltungsbe-
reich 

Bis auf den o. g. Fund einer Zauneidechse, der am 03.09. 2020 erfolgte und noch am 31. März 

2021 - jedoch an allen weiteren Kontrollterminen nicht mehr - bestätigt werden konnte, liegen 

keine weiteren Funde für den Geltungsbereich vor. Als Quellhabitatstrukturen sind laut Herrn 

Schuster (UNB) die Böschungen und Gleisschotterungen im Bereich der nordwestlich gelege-

nen Bahntrasse aufzufassen, die das Kernhabitat einer großen lokalen Population bilden und 

nicht vom Vorhaben betroffen sind. Vermutlich aufgrund der, wie oben beschrieben, veränder-

ten Standortfaktorenkonstellation am Fundort wurde das o. g. randliche Einzelvorkommen im 

Geltungsbereich offenbar aufgegeben, sodass aktuell von keiner Besiedlung der geplanten Ein-

griffsflächen im Geltungsbereich auszugehen ist. Für eine zeitnahe Baumaßnahme ergibt sich 

daher kein Bedarf an Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen.  

Anzuraten ist, die Grasvegetation im Geltungsbereich bis zum Baubeginn kurz zu halten, da 

eine Wiederbesiedlung ausgehend von der nahegelegenen o. g. Quellpopulation nicht auszu-

schließen ist. 

 

Diese Arbeit umfasst 15 Seiten Bericht und einen einseitigen Kartenanhang  

 

Ahrensfelde, den 22. September 2021 - redaktionell ergänzt 9. Nov. 2021 
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Anhang 1

Brutvogelreviere

!. A - Amsel

!. Ba - Bachstelze

!. Bm - Blaumeise

!. Bs - Buntspecht

!. Dg - Dorngrasmücke

!. Ei - Eichelhäher

!. El - Elster

!. Fe - Feldsperling

!. G - Goldammer

!. Gbl - Gartenbaumläufer

!. Gf - Grünfink

!. Gr - Gartenrotschwanz

!. Gü - Grünspecht

!. H - Haussperling

!. He - Heckenbraunelle

!. Hr - Hausrotschwanz

!. K - Kohlmeise

!. Kg - Klappergrasmücke

!. Ku - Kuckuck

!. Mg - Mönchsgrasmücke

!. Ms - Mehlschwalbe

!. N - Nachtigall

!. Nk - Nebelkrähe

!. R - Rotkehlchen

!. Rt - Ringeltaube

!. S - Star

!. Sd - Singdrossel

!. Sg - Sommergoldhähnchen

!. Sm - Schwanzmeise

!. Sti - Stieglitz

!. Ts - Trauerschnäpper

!. Wo - Waldohreule

!. Wz - Waldkauz

!. Z - Zaunkönig

!. Zi - Zilpzalp

Reviercodes

A - Aktivitätsschwerpunkt

N - Nest

R - Randrevier

Geltungsbereich

Brutvogelrevierkartierung


